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Einführung

Die Strategie der amtlichen Vermessung
(AV-Strategie) für die Jahre 2008 bis 2011
wurde durch die Eidgenössischen Ver-
messungsdirektion (V+D) in enger Zusam-
menarbeit mit den kantonalen Vermes-
sungsaufsichten erarbeitet und im Herbst
2007 durch Bundesrat Samuel Schmid,
Vorsteher des Eidgenössischen Departe-
ments für Verteidigung, Bevölkerungs-
schutz und Sport (VBS), unterzeichnet.

Zweck der Strategie
Der Bundesrat ist zuständig für die Fest-
legung der mittel- und langfristigen Pla-
nung der AV, das Departement nach An-
hörung der Kantone für die Strategie der
AV. Gestützt auf die AV-Strategie erstel-
len die Kantone ihre Umsetzungspläne,
die als Grundlage für den Abschluss der
mehrjährigen Programmvereinbarungen
im Sinne von Artikel 31 Absatz 2 des Bun-
desgesetzes über Geoinformation3 (Geo-
informationsgesetz, GeoIG) dienen. Die
Eidgenössische Vermessungsdirektion (V+D)
und die zuständige Stelle jedes Kantons
planen auf der Grundlage der mehrjähri-
gen Programmvereinbarung die Durch-
führung der AV.

Die Strategie basiert auf dem GeoIG in-
klusive der nachgelagerten Verordnun-
gen sowie der Finanzierungsverordnung
der amtlichen Vermessung4 (FVAV).

Der Begriff «Amtliche Vermessung»
Die AV ist eine Infrastruktur mit einer ein-
gespielten Organisation, mit klar defi-
nierten Produkten und mit bedürfnisge-
rechten Dienstleistungen.
� Die Organisation «Amtliche Vermes-

sung» (AV-Organisation) funktioniert
auf der soliden Basis einer klassischen
Public Privat Partnership (PPP). Das Zu-
sammenspiel des öffentlichen und pri-
vaten Sektors über die verschiedenen
hierarchischen Staatsstufen hinweg ist
effizient. Die AV-Organisation ist eine
schlanke Lösung und bewahrt den Staat
davor, selber eine grosse Organisation

aufzubauen und zu unterhalten. Gleich-
zeitig ist der private Sektor in der Lage,
auf Veränderungen rasch zu reagieren
und auf neue Entwicklungen und Be-
dürfnisse gezielt einzugehen.

� Die Produkte der amtlichen Vermessung
(AV-Produkte) sind schweizweit ein-
heitliche Erzeugnisse, welche im Rah-
men der Erstellung und des Betriebs der
AV-Infrastruktur für die Bürgerinnen
und Bürger sowie die Allgemeinheit
hergestellt und abgegeben werden. Die
AV-Produkte bestehen aus den AV-Da-
ten im einheitlichen Datenmodell des
Bundes und den aus den AV-Daten ab-
geleiteten AV-Standardprodukten (Plan
für das Grundbuch, Basisplan der AV
Bund). Die AV-Produkte dienen einer-
seits für die Anlage und Führung des
Grundbuchs und anderseits für den
Aufbau und den Betrieb von Geoinfor-
mationssystemen. Die Nachfrage nach
AV-Produkten wird weiter steigen. Bei
allen rechtsverbindlichen Planungen,
für umfassende Geoinformationssyste-
me, Leitungskataster, für Projektierun-
gen und für die NGDI werden die ge-
nauen AV-Daten als Basis benötigt.

� Die Daten der AV als Geobasisdaten des
Bundesrechts und als Referenzdaten
sind ein unverzichtbarer Teil der NGDI.
Die AV-Strategie stützt sich daher auf
die durch den Bundesrat im Juni 2001
verabschiedete «Strategie für Geoin-
formation beim Bund» und das «Um-
setzungskonzept zur Strategie für Geo-
information beim Bund» vom Juni
2003. Zudem wird mit der AV-Strategie
sichergestellt, dass die Daten der AV
mit den in der europäischen Richtlinie
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Strategie der amtlichen
Vermessung 2008–2011
Das Ziel der Strategie der amtlichen Vermessung1 (AV-Strategie) ist es, den Weg für
die Planung und Durchführung der amtlichen Vermessung (AV) in den nächsten vier
Jahren aufzuzeigen. Die AV muss die Verantwortung für ihre Referenzdatensätze für
die Nationale Geodaten-Infrastruktur (NGDI) vollumfänglich erfüllen können. Grund-
lage dafür ist, dass die vorhandenen Daten stets in harmonisierter und aktueller Form
zur Verfügung stehen. Die vor etwas über zehn Jahren gestartete Realisierung der AV
im Standard AV932 schreitet erfolgreich voran. Die Flächendeckung ist in einigen Kan-
tonen bereits Realität, in anderen wird sie in Kürze erreicht sein. Die vergangenen Jah-
re waren durch zahlreiche Neuerungen und Anpassungen geprägt. Aus Sicht des Bun-
des folgt nun eine Phase, in der sich das Schwergewicht der Tätigkeiten in vielen Kan-
tonen von den Ersterhebungen und Erneuerungen auf den Unterhalt, die Harmoni-
sierung und die Weiterentwicklung der AV verlagert. Zudem müssen die Daten der
AV noch besser verfügbar gemacht werden, so dass mit diesen der angestrebte hohe
volkswirtschaftliche Nutzen erreicht werden kann.

Stand Ende 2002 Stand Ende 2007

Abb. 1: Arbeitsstand der AV (effektive Fläche der Informationsebene «Liegen-
schaften»).
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INSPIRE (Infrastructure for Spatial Infor-
mation in Europe) formulierten Anfor-
derungen kompatibel sind.

� Dienstleistungen der amtlichen Ver-
messung (AV-Dienstleistungen) sind
Leistungen der AV-Organisation, wel-
che die Bürgerinnen und Bürger, die
Wirtschaft, die Verwaltung und die Po-
litik darin unterstützen, für die Lösung
ihrer Aufgaben den grösstmöglichen
Nutzen aus der AV-Infrastruktur zu zie-
hen.

Ausgangslage und Stand
der amtlichen Vermessung

Die vor etwas über zehn Jahren gestarte-
te Realisierung der amtlichen Vermessung
(AV) im Standard AV93 schreitet erfolg-
reich voran. Die Flächendeckung ist in ei-
nigen Kantonen bereits Realität.
Ende 2007 waren rund 86% der Fläche
der Schweiz für die Bedürfnisse des
Grundbuchs definitiv oder provisorisch
amtlich vermessen. Erst etwas über die
Hälfte der Daten der AV stehen hingegen
für die Bedürfnisse von Geoinformations-
systemen in vom Bund anerkannter Form
(Standard AV93 oder PN5) zur Verfü-
gung. Der Arbeitsstand der AV (effektive
Fläche der Informationsebene «Liegen-
schaften») ist in Abbildung 1 dargestellt.

Schwerpunkte der
Strategie der amtlichen
Vermessung
Das Fernziel der AV ist, alle Informations-
ebenen über die ganze Schweiz im Qua-
litätsstandard AV93 flächendeckend zur

Verfügung zu stellen. Betreffend Arbeits-
stand der AV (effektive Fläche der Infor-
mationsebene «Liegenschaften») sollen
in den Jahren 2008 bis 2011 die Flächen-
ziele gemäss Abbildung 2 erreicht wer-
den.
Aus der Sicht des Bundes folgt nun eine
Phase, in der sich das Schwergewicht der
Tätigkeiten in vielen Kantonen von den
Ersterhebungen und Erneuerungen auf
den Unterhalt, die Harmonisierung und
die Weiterentwicklung der AV verlagert.
Zudem müssen die Daten der AV besser
verfügbar gemacht werden, so dass mit
diesen der angestrebte hohe volkswirt-
schaftliche Nutzen erreicht werden kann.
Die AV muss ihre Funktion als Referenz-
datensatz für die Nationale Geodaten-In-
frastruktur (NGDI) vollumfänglich erfüllen
können. Grundlage dafür ist, dass die vor-
handenen Daten stets in harmonisierter
und aktueller Form zur Verfügung stehen.
Aus strategischer Sicht sind, zusammen-
gefasst für die Periode 2008–2011, die
folgenden Zielsetzungen wichtig:
� die Weiterführung der Realisierung der

AV im Standard AV93 durch Ersterhe-
bungen und Erneuerungen,

� die Erfassung und der Unterhalt der Ge-
bäudeadressen,

� die Überführung der bestehenden Da-
ten der AV ins Datenmodell DM.01-AV-
CH,

� die systematische Homogenisierung der
Daten der AV,

� die Bereitstellung von provisorischen Er-
satzprodukten für ausgewählte Infor-
mationsebenen in den nicht in den
Standards AV93 oder PN vorliegenden
Gebieten,

� die Institutionalisierung der periodi-
schen Nachführung,

� die systematische Überprüfung und
Verbesserung des Meldewesens der
laufenden Nachführung und die Rege-
lung der Nachführung projektierter Ob-
jekte,

� die Schaffung zweckmässiger Geoda-
tenportale für den Datenbezug,

� die Harmonisierung der Tarife,
� die Definition der Zusammenarbeit und

der Datenflüsse zwischen AV und swiss-
topo,

� die Definition eines reduzierten Daten-
abgabemodells gemäss den Bedürfnis-
sen der Kundschaft,

� die Verbesserung der organisatorischen
Abläufe (AV – Grundbuch, AV – Ge-
bäude- und Wohnungsregister, AV –
schweizweite Kundschaft),

� in einigen Kantonen: der Wechsel des
Bezugsrahmens,

� die Förderung der Aktivitäten zur be-
dürfnisgerechten Produktion von 3D-
Daten, basierend auf einem schweize-
rischen Datenmodell für die 3. Dimen-
sion in der AV,

� die Sicherung der Aus- und Weiterbil-
dung und

� die Verbesserung des Erscheinungsbil-
des der AV.

Die Ausgangslage in den einzelnen Kan-
tonen präsentiert sich unterschiedlich,
womit die einzelnen Kantone die Ziele un-
terschiedlich priorisieren werden. Die kan-
tonalen Schwerpunkte in Bezug auf die
Terminfestsetzung werden – unter Be-
rücksichtigung der AV-Strategie und der
kantonalen Gegebenheiten – in den kan-
tonalen Umsetzungsplänen konkretisiert.

Ausblick
Um die stets steigenden Kundenbedürf-
nisse abdecken zu können, ist es not-
wendig, neue Ideen zu entwickeln und
Fragen wie zum Beispiel die folgenden zu
behandeln:
� Sollen weiterhin Portale für die Daten-

abgabe (inklusive physischer Datenlie-
ferung) bereit gestellt werden oder wür-
de es genügen, sich rein auf den Auf-
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Stand Ende 2007 Stand Ende 2011

Abb. 2: Arbeitsstand der AV (effektive Fläche der Informationsebene «Liegen-
schaften»).
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bau von Geodiensten zu beschränken,
welche die Datenbenützung ohne
Downloads erlauben?

� Wie können Metadaten für die Benut-
zerinnen und Benutzer leichter zu-
gänglich und verständlicher gemacht
werden?

� Sollten die Informationsebenen «Bo-
denbedeckung» und «Einzelobjekte»
nicht grundsätzlich überprüft werden?
Könnten diese nicht mehr sein als le-
diglich Hintergrundinformation für den
Plan für das Grundbuch?

� Welche Rolle spielen die Orthophotos?
Werden die Orthophotos Gegenstand
der AV?

� Bei welchen Objekten der AV ist ein ein-
deutiger Identifikator analog den Iden-
tifikatoren E-GRID6, EGID6 und EDID6

notwendig?
� Kann der Nutzen der AV durch eine Wei-

terentwicklung der Historisierung der
AV-Daten wesentlich gesteigert wer-

den? Was ist mit dem Bereich des Raum-
monitorings?

� Wie steht es mit dem Ruf nach tages-
aktuellen Daten?

Die amtliche Vermessung als Organisati-
on will sich auch in Zukunft aktiv an der
Entwicklung von Visionen beteiligen. Sie
prüft und verfolgt neben den hier er-
wähnten Visionen auch weitere im Hin-
blick auf deren Durchführbarkeit und
Wirtschaftlichkeit.

Referenzen:

[1] Strategie der amtlichen Vermessung 2008-
2011. www.cadastre.ch -> Publikationen

[2] AV93 = Amtliche Vermessung 1993: Defi-
nitive von den Kantonen genehmigte und
durch den Bund anerkannte Vermessung;
digitale AV-Daten der AV gemäss den Be-
stimmungen der Verordnung vom 18. No-
vember 1992 über die amtliche Vermes-
sung (SR 211.432.2)

[3] Geoinformationsgesetz vom 5. Oktober
2007
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Die neue Trimble VX Spatial Station
kombiniert optische Totalstation,
3D-Scanner und Video-Station zu
einem neuen, einzigartigen Gesamtsystem.
Die gemessenen Objektdaten werden
direkt in der Video-Anzeige dargestellt.
Sie verifizieren Ihre Messungen mit einem
Blick direkt mit dem realen Bild im Feld.

Die Integration des 3D-Scanners in
die leistungsfähigste Robotic-
Totalstation (Trimble S6) ermöglicht
einen problemlosen Einstieg in die
neuen Scanning-Märkte.
Die neue Trimble VX Spatial Station
müssen Sie gesehen haben.
Rufen Sie uns an!

3D-Scanner integriert
in optischer Totalstation.

Digitalbilder gemeinsam
mit Messpunkten speichern.

Direkte Darstellung der Objektdaten
in der Video-Anzeige.

Komplett neue Anwendungsbereiche.

Totalstation mit Video
und 3D-Scanning

allnav ag
Ahornweg 5a Tel. 043 255 20 20
CH-5504 Othmarsingen Fax 043 255 20 21
allnav@allnav.com www.allnav.com

Geschäftsstelle in Deutschland: D-71522 Backnang

Branchenführende Innovation

Trimble® VX
Spatial Station

®

[4] Verordnung der Bundesversammlung über
die Finanzierung der amtlichen Vermes-
sung (FVAV) vom 6. Oktober 2006 (Stand
am 1. Januar 2008), SR 211.432.27

[5] PN = Provisorische Numerisierung: Provi-
sorische AV-Daten; Daten strukturiert
gemäss dem Datenmodell der AV; provi-
sorische Digitalisierung von bestehenden
Grundbuchplänen gemäss Artikel 56 der
Verordnung vom 18. November 1992 über
die amtliche Vermessung (SR 211.432.2)

[6] EGID = Eidgenössischer Gebäudeidentifi-
kator, E-GRID = Eidgenössischer Grund-
stücksidentifikator, EDID = Eidgenössi-
scher Eingangsidentifikator
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